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Lukas Herzog

Wenn es um die Abzugsmöglich-
keiten in der Steuererklärung 
geht, kennen die meisten Hausbe-
sitzerinnen und Hausbesitzer die-
se wichtige Grundregel: Soge-
nannt «werterhaltende» Unter-
haltskosten kann man vom 
steuerbaren Einkommen abzie-
hen, «wertvermehrende» hinge-
gen nicht. Je nach Charakter der 
Arbeit kann sich für die Steuerab-
züge ein Kostensplit ergeben. 
Zum Beispiel wenn man die Kü-
che komplett umbaut und dabei 
hochwertigere Materialien ver-
wendet als vorher, oder wenn man 
zusätzliche und exklusivere Gerä-
te einbaut. Diese Logik ist nach-
vollziehbar. Das Problem: Bei ei-
ner Totalsanierung oder weitrei-
chenden Umbauten galt sie seit 
einiger Zeit nicht mehr. Weil die 
Kosten dafür naturgemäss hoch 
sind, lautete das Argument, es 
handle sich bei solchen Eingriffen 
«wirtschaftlich» gesehen fast au-
tomatisch um einen Neubau. Mit 
dieser Praxishandhabung wurde 
die steuerliche Abzugsfähigkeit 
pauschal vom Tisch gewischt.

Jetzt wird genauer hingeschaut
Diese Praxis hat das Bundesge-

richt unlängst mit einem wichtigen 
Leiturteil gekippt. Zu beurteilen 
war ein Fall, in dem ein Ehepaar 

ein stark renovationsbedürftiges 
Bauernhaus im Kanton Jura er-
worben hatte, das es einer umfas-
senden Sanierung unterzog. Die 
Steuerbehörden haben die damit 
verbundenen Kosten als nicht-ab-
zugsfähig eingestuft. Das pauscha-
le Argument: Die Totalsanierung 
sei mit sehr umfassenden Eingrif-
fen in die Bausubstanz verbunden 
und das Ganze gemäss geltender 

Praxis deshalb als «wirtschaftli-
cher Neubau» zu betrachten. Von 
Steuerabzügen im Sinne von Un-
terhaltskosten für die Liegenschaft 
könne nicht die Rede sein. Das be-
troffene Ehepaar wollte diese pau-
schale Einschätzung nicht teilen 
und ging mit dem Fall bis vors 
höchste Gericht. Das Bundesge-
richt kam zum Schluss, dass die 
undifferenzierte rein «wirtschaft-
liche» Betrachtungsweise in der 
Tat nicht mehr haltbar ist. Dabei 
spielte auch hinein, dass sich in 
den letzten Jahren die Steuerge-
setzgebung im Zusammenhang mit 
Ersatzneubauten (Abbruch und 
Neubau einer Liegenschaft) weiter-

entwickelt hat. Kurzum, auch To-
talsanierungen und Umbauten 
müssen neu nach den verschiede-
nen Kategorien von Aufwendungen 
(werterhaltend, wertvermehrend) 
differenziert angeschaut werden. 

Das bedeutet konkret, dass die 
verschiedenen baulichen Massnah-
men nach objektiv-technischen 
Kriterien einer Einzelbetrachtung 
unterzogen werden. Ein etwas pla-
katives Beispiel zur Veranschauli-
chung: Ein Dach hatte die Liegen-
schaft schon vorher; wenn dieses 
nun totalsaniert wird, ist das weit-
gehend eine werterhaltende Mass-
nahme, die steuerlich abzugsbe-
rechtigt ist. Wenn hingegen die 
Grundmauern versetzt werden, um 
die Wohnfläche zu vergrössern, 
und gleichzeitig auch noch einen 
Lift und zwei zusätzliche Badezim-
mer einzubauen, dann dürften dies 
weitgehend wertvermehrende Lie-
genschaftskosten sein. Der genaue 
Split ergibt sich, wie bereits er-
wähnt, aus der individuellen objek-
tiv-technischen Betrachtung. 

Folgen für die Gewinnsteuer
Was bei Liegenschaftskosten 

ganz generell gilt, ist auch nach 
der skizzierten Praxisänderung 
gültig. So sind werterhaltende 
Ausgaben vom steuerbaren Ein-
kommen abzugsberechtigt, wert-
vermehrende Investitionen wer-
den hingegen später bei der Be-

rechnung der Grundstück- 
gewinnsteuer berücksichtigt. Im-
mobilienbesitzer, denen nach der 
bisher geltenden Praxis des «wirt-
schaftlichen» Neubaus die Steuer-
abzüge verweigert wurden, sollten 
die damit verbundenen Doku-
mente und Belege aufbewahren, 
um spätere Probleme im Zusam-
menhang mit der Grundstückge-
winnsteuer zu vermeiden. 

Sorgfältig dokumentieren
So oder so sollte man bei grös-

seren Sanierungen und Umbauten 
die ausgeführten Arbeiten detail-
liert dokumentieren. Das beinhal-
tet neben Plänen, detaillierten Of-
ferten und Rechnungen idealer-
weise auch Fotos, die einen 
Vorher-nachher-Vergleich der re-
novierten oder ersetzten Bauteile 
ermöglichen. Denn wenn es zu 
unterschiedlichen Bewertungen 
der steuerlichen Abzugsfähigkeit 
kommt, liegt die Beweislast gegen-
über der Steuerbehörde beim Steu-
erpflichtigen. Ohne genaue Doku-
mentation wird das schwierig.

Gute Nachrichten für Hausbesitzer
Wer viel Geld für eine Totalsanierung oder grössere Umbauten der eigenen vier Wände in die Hand nimmt, darf 

sich über einen Entscheid des Bundesgerichts freuen. Die Abzugsmöglichkeiten haben sich stark verbessert.
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«Bei einer  
Totalsanierung 

werden bauliche 
Massnahmen  

jetzt differenziert 
beurteilt.»


